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MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden Berglern, Langenpreising, Wartenberg

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungszeiten:
Mo 8:30-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Di + Fr 8-12 Uhr,
Mi 8-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Do 8-12 Uhr und 13:30-18 Uhr
Berglern
1. Bgm. Anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. Mo. 18-19:30 Uhr, 
Erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, Tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 Uhr im Raum
der Mittagsbetreuung in der Grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter Tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, Tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17-18 Uhr im Bürgermeister-
büro, Rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
Anmeldung unter Tel. 08762/7309-120
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern
Nachbarschaftshilfe                  0172/1313135
Grundschule Berglern                               1637
Grundschule Langenpreising                    5353
Grund- u. Mittelschule Wartenberg          878
Mittagsbetreuung Wartenberg       0160/3641902
Josefsheim Wartenberg                                    735590
(Kinderkrippe „Nikolaus, Kinderhort „Die wilden Wawittel,
Tagespflegegruppe „Anna” u. Mittagsbetreuung Berglern)
Kindertagesstätte I „Zwergerlhaus“ Berglern     2888
Kindertagesstätte II „Die Strolche“ Berglern      727924-0
Kinderhort Berglern                         727924-13
Kindertagesstätte Villa Regenbogen
Langenpreising                                       727498
Kinderhaus St. Martin Langenpreising      5544
Haus für Kinder Wartenberg               42621-0
Pfarrkinderhaus Wartenberg                    5763
Medienzentrum Wartenberg               726246
Öffnungszeiten: 
Di., Mi., Do. 15-18 Uhr, 
Fr. 10-12 Uhr u. 15-18 Uhr u. Sa. 10-13 Uhr
Familienstützpunkt               0151/23 69 64 76
Wartenberg
Pflegekrisendienst            Tel. 08122/976 282 
für Berglern und Langenpreising

Bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
Abwasserzweckverband            08122/498-0 
Bauhof Berglern                     08762/7271151
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 1717
Meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst Erdgas                       08122/97790

Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, Manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                      08762/7267776

Recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: November bis März
Mittwoch                                     15 bis 17 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr

Recyclinghof Langenpreising, Deutlmoos
Öffnungszeiten: November bis Februar
Dienstag 15 bis 17 Uhr | Samstag 9 bis 12 Uhr

Recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: November bis Februar
Montag, Mittwoch u. Freitag  15 bis 17 Uhr
Samstag                                       10 bis 13 Uhr
Weitere Entsorgungsmöglichkeiten:
Lindenstr. und Strogenstr. 67 (Parkplatz Edeka)

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Die Heimat-Info-App ist ein voller Erfolg!

Die Heimat-Info-App des Marktes Wartenberg, der Gemeinde Lan-
genpreising und der Gemeinde Berglern wird bereits sehr gut an-
genommen. 
Die Heimat-Info-App des Marktes Wartenberg wird derzeit von
1.794 Personen genutzt. Im Jahr 2025 wurden 220.900 Push-Nach-
richten versendet.

In Langenpreising gibt es derzeit 1.426 Nutzer mit insgesamt 70.104
Push-Nachrichten im Jahr 2025.

In Berglern sind derzeit 1.679 Nutzer registriert, hier wurden im Jahr
2025 insgesamt 99.334 Push-Nachrichten verschickt.

Wir freuen uns, dass die Heimat-Info-App von der Bevölkerung so
gut angenommen wird.

gez. Christian Pröbst, 1. Bürgermeister Markt Wartenberg
gez. Josef Straßer, 1. Bürgermeister Gemeinde Langenpreising
gez. Anton Scherer, 1. Bürgermeister Gemeinde Berglern

Fundsache

Folgende Gegenstände wurden im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
07.01., Langenpreising, Weiherring 33 auf dem Gehsteig, Schlüssel-
bund
14.01., Wartenberg, in der Eichenstraße auf einem Stromkasten,
Brille
Anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der VG, Tel. 7309-0

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Am Donnerstag, 29.01.2026, um 19:30 Uhr findet

im Trachtenstadl des VTV, Thenner Straße 62, 85456 Wartenberg
eine Sitzung der Gemeinschaftsversammlung

mit folgender Tagesordnung statt.
Der nichtöffentliche Tagesordnungspunkt 1 wird im Vorfeld der Sit-
zung behandelt.
2. Beratung des Haushaltsplans fur̈ das Haushaltsjahr 2026
3. Genehmigung des Finanzplans und Investitionsprogramms 2025

- 2029
4. Genehmigung des Stellenplans der Verwaltungsgemeinschaft

Wartenberg fur̈ das Haushaltsjahr 2026
5. Erlass der Haushaltssatzung fur̈ das Haushaltsjahr 2026
6. Genehmigung der Niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung vom

25.02.2025
7. Bekanntgaben und Anfragen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 16.01.2026
gez. Josef Straßer, Gemeinschaftsvorsitzender

Amtlicher Teil
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Grundsteuer in Bayern – Anzeige von Änderungen

Für jedes Grundstück und für jeden Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft muss Grundsteuer bezahlt werden. Die Höhe der Grund-
steuer bemisst sich unter anderem nach der Größe und der Nutzung
des Grundbesitzes. Auf den Stichtag 1. Januar 2022 wurde für jedes
Grundstück und jeden Betrieb der Land- und Forstwirtschaft die Be-
messungsgrundlage für die Grundsteuer ab 1. Januar 2025 vom zu-
ständigen Finanzamt festgestellt. Ändert sich nach dem Stichtag 1.
Januar 2022 etwas am Grundbesitz so sind Sie als Eigentümerin
oder Eigentümer des Grundbesitzes gesetzlich verpflichtet, dem Fi-
nanzamt sämtliche Änderungen anzuzeigen. Sie werden dazu nicht
gesondert aufgefordert. Das Finanzamt prüft anschließend, ob sich
die Änderung(en) auf die Grundsteuerbemessungsgrundlage aus-
wirken.
Sie müssen das Finanzamt darüber informieren, dass sich die tat-
sächlichen Verhältnisse des Grundbesitzes (u. a. Fläche, Nutzung)
geändert haben. 
Ändern sich nur die Eigentümerinnen und Eigentümer, weil der
ganze Grundbesitz verkauft, verschenkt oder vererbt wurde, müs-
sen Sie dies nicht anzeigen. In diesen Fällen wird das Finanzamt von
sich aus tätig. Die Anzeigepflicht entfällt aber nur, wenn es sich um
einen vollständig steuerpflichtigen Grundbesitz oder Grund und
Boden, der mit einem fremden Gebäude bebaut ist, handelt.

Die Änderungen eines Kalenderjahres müssen Sie grundsätzlich bis
zum 31. März des Jahres abgeben, das auf das Jahr der Änder-
ung(en) folgt. 
Sofern Ihnen dies nicht rechtzeitig möglich ist, informieren Sie bitte
frühzeitig Ihr Finanzamt und beantragen Sie eine Fristverlängerung.
Die Vordrucke erhalten Sie online unter www.grundsteuer.bayern.de
oder bei Ihrem Finanzamt. Diese können Sie über ELSTER - Ihr On-
line-Finanzamt unter www.elster.de oder auch in Papierform über-
mitteln. Falls es in einem Jahr mehrere Änderungen gab, zeigen Sie
diese bitte zusammengefasst an. Beim Formular Grundsteuererklä-
rung geben Sie bitte den Stand nach den Änderungen an.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website:
https://www.grundsteuer.bayern.de/

Mikrozensus 2026 startet: 130 000 Bur̈gerinnen und Bur̈ger wer-
den befragt
Mikrozensus liefert wichtige Daten zur wirtschaftlichen und sozia-
len Lage der Bevölkerung

Jedes Jahr wird in Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet – der
Mikrozensus durchgefuḧrt. Diese Haushaltsbefragung ermittelt
Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung. Bun-
desweit sind ein Prozent der Bevölkerung und damit in Bayern rund
130 000 Personen auskunftspflichtig.
Mit ihrer Teilnahme tragen die Befragten dazu bei, dass politische
Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden können. Die Befra-
gung erfolgt als Telefoninterview oder Online-Befragung.
Fur̈th. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung
in Deutschland. Im Rahmen dieser Erhebung geben in Bayern jedes
Jahr rund 130 000 Personen in etwa 65 000 Haushalten stellvertre-
tend fur̈ alle Bur̈gerinnen und Bur̈ger des Freistaats Auskunft zu
ihren Arbeits- und Lebensbedingungen. Damit tragen die befragten
Personen dazu bei, die wirtschaftliche und soziale Lage der Haus-
halte zu verstehen und die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu
verbessern. Nur durch verlässliche, qualitativ hochwertige Daten
können politische Entscheidungen zum Beispiel zur Bekämpfung
von Armut, zur Förderung von Kinderbetreuung oder zur
Unterstuẗzung von Rentnerinnen und Rentnern faktenbasiert und
zielgerichtet getroffen werden.
Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhebung ab?
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem ma-
thematisch-statistischen Zufallsverfahren, das zunächst Gebäude-
bzw. Gebäudeteile fur̈ die Teilnahme am Mikrozensus auswählt. Be-
fragt werden die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gebäude.
Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte konkretisieren dazu die Stich-
probe ub̈er die Klingelschilder. Dabei können sie sich als Erhebungs-
beauftragte des Bayerischen Landesamts fur̈ Statistik ausweisen.

Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Landesamt
fur̈ Statistik schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert.
Mit dem Schreiben werden die Haushalte ausfuḧrlich ub̈er die Er-
hebung informiert. Die Fragen des Mikrozensus können entweder
im Rahmen eines Telefoninterviews oder einer Online-Befragung
beantwortet werden. Fur̈ die Telefoninterviews sind bayernweit
etwa 130 Erhebungsbeauftragte im Einsatz, die sorgfältig ausge-
wählt und fur̈ die Durchfuḧrung der Interviews umfassend geschult
wurden. Die Befragungen finden ganzjährig von Januar bis Dezem-
ber statt.
Es besteht Auskunftspflicht
Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis verlässlicher
und repräsentativer Ergebnisse treffen. Um dies zu gewährleisten,
besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Alle Anga-
ben werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich fur̈ sta-
tistische Zwecke verwendet. Dabei werden die Ergebnisse in
aggregierter Form veröffentlicht, so dass kein Ruc̈kschluss auf ein-
zelne Personen möglich ist.
Hinweise:
Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus?
Zu beachten ist, dass es sich bei Zensus und Mikrozensus um zwei
voneinander unabhängige Erhebungen handelt:
Der Zensus ist die größte amtliche Statistik Deutschlands und findet
als eine Art Groß-inventur der Gesellschaft alle 10 Jahre statt. Diese
Erhebung dient der Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl. In der
Personenbefragung des Zen-sus 2022 wurden ca. 13 Prozent der Be-
völkerung zu demografischen Merkmalen befragt. Zusätzlich wur-
den in der Ge-bäude- und Wohnungszählung als Vollerhebung
Merkmale wie Wohnfläche, Heizungsart, Ausstattung und Kaltmiete
fur̈ alle Wohngebäude und Wohnungen in Bayern erhoben.
Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus jährlich statt.
Mit einem Prozent der Bevölkerung werden deutlich weniger Per-
sonen befragt. Im Mittelpunkt stehen hier Daten zur wirtschaftli-
chen und sozialen Lage der Bevölkerung sowie deren Entwicklung.
Auskunftspflicht besteht fur̈ beide Erhebungen.
Weitere Informationen:
Ausfuḧrliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter:
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mi-
krozensus/index.html
Zusätzlich informiert ein Erklärvideo ub̈er den Mikrozensus, warum
er durchgefuḧrt wird, wie die Haushalte zufällig aus-gewählt wer-
den, warum sie mitmachen mus̈sen und was mit ihren Antworten
passiert:
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozen-
sus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4
http://www.statistik.bayern.de Das Bayerische Landesamt fur̈ Sta-
tistik ist der zentrale Informationsdienst-leister fur̈ die amtliche Sta-
tistik in Bayern mit Sitz in Fur̈th und Schweinfurt. Zu seinen
Hauptaufgaben gehören vor allem die Erhebung und Aufbereitung
gesetzlich angeordneter Statistiken.

Gemeinde Berglern
Bürgermeistersprechstunde im Februar

Die Bürgermeistersprechstunde im Februar entfällt ersatzlos.

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Am Dienstag, 27.01.2026, um 19:00 Uhr findet im Sitzungssaal

der Gemeinde Berglern, Bgm.-Strobl-Str. 7, 85459 Berglern
eine Sitzung des Gemeinderates Berglern

mit folgender Tagesordnung statt.
1. Rechnungspruf̈ung 2023
1.1 örtliche Rechnungspruf̈ung fur̈ das Jahr 2023 - Vorlage des Be-

richts
1.2 örtliche Rechnungspruf̈ung fur̈ das Jahr 2023 - Feststellung
1.3 örtliche Rechnungspruf̈ung fur̈ das Jahr 2023 - Entlastung
2. Rechnungspruf̈ung 2024
2.1 örtliche Rechnungspruf̈ung fur̈ das Jahr 2024 - Vorlage des Be-

richts



2.2 örtliche Rechnungspruf̈ung fur̈ das Jahr 2024 - Feststellung
2.3 örtliche Rechnungspruf̈ung fur̈ das Jahr 2024 - Entlastung
3. 4. Satzung zur Änderung der Satzung ub̈er den Betrieb und die

Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Berg-
lern (Kindertageseinrichtungssatzung - KiTa-Satzung)

4. 5. Satzung zur Änderung der Satzung ub̈er die Erhebung von
Gebuḧren fur̈ die Kindertageseinrichtungen (Kinderkrippen,
Kindergärten und Kinderhort) der Gemeinde Berglern (Kinder-
tageseinrichtungsgebuḧrensatzung - KiTa-Gebuḧrensatzung)

5. Bekanntgabe von Beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung,
deren Geheimhaltungsgrund entfallen ist

6. Bericht aus den Ausschus̈sen und aus Sitzungen von Gemein-
schaften und Institutionen, deren Mitglied die Gemeinde ist

7. Genehmigung der Niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung
vom 18.12.2025

8. Bekanntgaben und Anfragen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 19.01.2026
gez. Anton Scherer, Erster Bur̈germeister

Bekanntmachungsvermerk

Der Gemeinderat Berglern hat die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan für das  Haushaltsjahr 2025 im Rahmen der öffentlichen
Sitzung vom 25.09.2025 gemäß Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) beschlossen.
Aufgrund der Erscheinungstermine des Mitteilungsblattes der Ver-
waltungsgemeinschaft und ihren Mitgliedsgemeinden konnte die
fristgerechte Bekanntmachung nicht eingehalten werden. 

Deshalb wurde die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Berglern an der Anschlagtafel der Verwaltungsge-
meinschaft Wartenberg, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg am
23.12.2025 angebracht (Ersatzbekanntmachung gem. Art. 26 GO). 
Die Haushaltssatzung liegt mit samt ihren Anlagen bis zur nächsten
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus
Wartenberg, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg während der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 65 Abs.3 GO).

Wartenberg, 23.12.2025
gez. Anton Scherer, Erster Bürgermeister

Richtlinien der Gemeinde Berglern
zur Jugendförderung der örtlichen Vereine vom 18.12.2025

Präambel
In Anerkennung der besonderen pädagogischen und sozialen Leis-
tung in unserer Gesellschaft fördert die Gemeinde Berglern die Ju-
gendarbeit der örtlichen Vereine nach Maßgabe dieser Förder-
richtlinien.
Die gewährten Zuschüsse sind freiwillige Leistungen der Gemeinde
Berglern und werden nur im Rahmen der bereitgestellten Haus-
haltsmittel bewilligt. Diese freiwilligen Leistungen sind als Hilfe zur
Selbsthilfe zu verstehen. 
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuschüssen besteht nicht.

I. Allgemeine Voraussetzungen
1. Förderungswürdig sind örtliche Vereine, die nach dem Stichtag

1. Januar eines Antragsjahres
a) im Vereinsregister mit dem Sitz in Berglern eingetragen und
nachweislich als gemeinnützig anerkannt sind. Die entsprechen-
den Nachweise müssen bei erstmaliger Antragstellung vorliegen
und sind auf Nachfrage bei der Gemeinde einzureichen.
b) zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens seit zwei Jahren
bestehen.
c) mindestens 20 Mitglieder haben. Auf Verlangen der Gemeinde
ist dies in geeigneter Form nachzuweisen.
d) aktive Jugendarbeit leisten.

e) mindestens einen Anteil von 50 % von Mitgliedern haben, wel-
che mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Berglern gemeldet sind.
Im Zweifel kann von der Gemeinde Berglern eine namentliche
Mitgliederliste verlangt werden.
f) einen monatlichen oder jährlichen Mitgliederbeitrag für Er-
wachsene, Jugendliche und Kinder erheben.

2. Anträge können nur vom Hauptverein und nicht von den Abtei-
lungen oder sonstigen Unter-gliederungen gestellt werden. Als
Antragsjahr gilt das Kalenderjahr.

3. Die Gemeinde Berglern fördert nicht für
a) Berufssportler.
b) von einem bestehenden Verein abgespaltene Organisationen.
In diesem Fall gilt grundsätzlich eine Wartezeit von zwei Jahren
nach Abspaltung, bevor eine Förderung beantragt werden kann.
c) Vereine, die zwar als förderungswürdig anerkannt sind, ihre
Jugendarbeit jedoch in einer anderen Gemeinde ausüben.
d) Anträge, die nicht fristgerecht oder nicht vollständig einge-
reicht wurden. 

II. Leistungen
1. Jeder Verein erhält pro im Gemeindegebiet bzw. Schulsprengel

von Berglern wohnenden Kind oder Jugendlichen, vorbehaltlich
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, einen Zuschuss in
Höhe von 14,00 €/Jahr. 

2. Der Sprengel der Grundschule Berglern umfasst das Gebiet der
Gemeinde Berglern so-wie den Gemeindeteil Manhartsdorf, die
Anwesen Hardt 1, 2 und 5 und den Maria-Schweiger-Ring 1, 8,
10 und 12 (Gewerbegebiet Thenn) des Marktes Wartenberg. 

III. Antragsstellung
1. Die Anträge müssen bis spätestens 31.03. des Antragsjahres un-

aufgefordert eingereicht werden.
2. Die Vereine haben die Kinder und Jugendlichen namentlich mit

Adresse, Wohnort und Geburtsjahr an die Gemeinde zu melden. 
3. Als Kinder und Jugendliche zählen alle, die bis zum Ende des An-

tragsjahres das 18. Lebensjahr vollenden (Geburtsjahr).
4. Der Stichtag für die Errechnung der Anzahl der Kinder und Ju-

gendlichen ist der 01.01. des Antragsjahres.
IV. Bewilligung
1. Die Bewilligung der Zuschüsse erfolgt im Rahmen der zur Verfü-

gung stehenden Haushaltsmittel für das jeweilige Antragsjahr.
2. Die Höhe des bewilligten Zuschusses wird dem Verein mitgeteilt.

Die Auszahlung erfolgt bis zum 15.12. des Kalenderjahres.
V. Ausnahmen
Im Einzelfall kann bei Vorliegen einer besonderen Härte oder be-
sonderen Ausnahmesituationen von den vorgenannten Richtlinien
abgewichen werden. Der Antrag ist entsprechend zu begründen.
Die Entscheidung obliegt dem Gemeinderat Berglern.
VI. Inkrafttreten
Die Richtlinien zur Jugendförderung der örtlichen Vereine treten mit
Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Förderricht-
linie vom 08.12.2022 außer Kraft.

Wartenberg, den 23.12.2025
gez. Anton Scherer, Erster Bürgermeister

!!! So Bitte nicht!!!

Illegale Müllablagerung in Berglern.
Es haben wieder Unbekannte Unrat in Berglern hinterlassen - So
bitte nicht! 
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Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Markt Wartenberg) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
* Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen ent-
nehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung grundsätzlich eine Verfahrens-
gebühr fällig

Gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 18.01.26
Josef Straßer, Erster Bürgermeister

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

am Montag, 26.01.2026, um 17:00 Uhr findet eine Sitzung des
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses statt.

Die Sitzung beginnt mit einem Ortstermin und wird im Anschluss
im Trauungssaal des Rathauses Wartenberg, Marktplatz 8, 85456
Wartenberg fortgesetzt.
1. Ortstermin: Untere Bergstraße 38 & 40 (Neubau von drei

Wohngebäuden)
2. Bebauungsplan "Weise Berg III", 1. Änderung: Behandlung der

Stellungnahmen und Satzungsbeschluss
2.1 Behandlung der Stellungnahme des Amtes für Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten Erding
2.2 Behandlung der Stellungnahme des Wasserzweckverbands

Berglerner Gruppe
2.3 Behandlung der Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes

für Denkmalpflege
2.4 Behandlung der Stellungnahme des Landratsamtes Erding,

Kreisbrandinspektion
2.5 Behandlung der Stellungnahme des Landratsamtes Erding, Ab-

fallwirtschaft

Alle Fragen zur Ver- und Entsorgung bzw. zu den Öffnungszeiten des
Recyclinghofs werden auf der Homepage www.berglern.de beant-
wortet. Bitte nutzen Sie auch die “Müllinseln” die am Recyclinghof
und Am Kleinfeld zur Verfügung stehen. 
Vielen Dank!

Gemeinde Langenpreising

Widmung der öffentlichen Straßen des Baugebiets "Wambach-
straße" als Ortsstraße

Gemäß Bebauungsplan „Wambachstraße“ wurde folgende Wid-
mung beschlossen:
Die im Gemeindegebiet Langenpreising gelegene Straße des Bau-
gebiets „Wambachstraße“ wird für den öffentlichen Verkehr als
Ortsstraße (Art. 6 i.V.m. Art 46 BayStrWG) gewidmet.
Es handelt sich hierbei um folgende Flurnummern: 2047/7,
2047/14, 2047/15, 2047/16, 2047/17, 2047/22 (spätere Verschmel-
zung der Flurnummer 2047/14 + 2047/15 + 2047/16 + 2047/17 +
2047/22 zu Flurnummer 2047/7).
Die gewidmete Fläche beginnt am Anfangspunkt:
- Einmündung Frauenstraße, Flur Nr. 2041

und endet an nachfolgenden Punkten (aufgrund des Straßenver-
laufes ergeben sich mehrere Endpunkte):

- Südlicher Teil von Flur Nr. 2047/4 bzw. Nördlicher Teil von Flur Nr.
2047/6

- Südlicher Teil von Flur Nr. 2047/5 bzw. Nördlicher Teil von Flur Nr.
2047/8

Die Ortsstraße wurde im Lageplan türkis gekennzeichnet.
Straßenbaulastträger der jeweils genannten Flurnummern: Ge-
meinde Langenpreising.
Die Widmungsverfügung und ihre Begründung können im Rathaus
der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, Zimmer 219, Marktplatz
8, 85456 Wartenberg, eingesehen werden.
Die Widmungsverfügung gilt einen Tag nach der ortsüblichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Warten-
berg und ihrer Mitgliedsgemeinden als bekannt gegeben (Art. 41
Abs. 4 Satz 4 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz –
BayVwVfG).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats
nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht München, Bayerstraße 30, 80335 München schriftlich oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses

N a c h r u f

Die Gemeinde Langenpreising trauert um       

Herrn Stephan Götz
Herr Götz war Mitglied der Vorstandschaft der 

Jagdgenossenschaft Langenpreising.
Ebenso war Stephan Götz Ortsvorsitzender

beim Bayer. Bauernverband
der Gemeinde Langenpreising.

Die Gemeinde Langenpreising wird Herrn Götz
ein ehrendes und dankbares Gedenken

für seine Arbeit bewahren.

Für die Gemeinde Langenpreising
Josef Straßer, Erster Bürgermeister
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2.6 Behandlung der Stellungnahme der Regierung von Oberbayern,
Höhere Landesplanungsbehörde

2.7 Behandlung der Stellungnahme des Landratsamtes Erding,
Wasserrecht

2.8 Satzungsbeschluss
3. Bauanträge
3.1 Neubau von einem Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, einem

Doppelhaus und einem Einfamilienhaus mit insgesamt 18 Stell-
plätzen, Untere Bergstraße 38 & 40

3.2 Erweiterung und Überdachung einer Bootsgarage, FlNr. 1371
(Thenner Weiher)

4. Bekanntgaben und Anfragen
5. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 15.12.2025

Wartenberg, 15.01.2026
Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Wasserzweckverband
Bekanntmachungsvermerk

Die Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes Berglerner
Gruppe wurde am 10.12.2025 im Amtsblatt Nr. 53 des Landratsam-
tes Erding öffentlich bekannt gemacht.
Auf diese Bekanntmachung wird hingewiesen.

Wartenberg, 23.12.2025
gez. Anton Scherer, Verbandsvorsitzender

Abwasserzweckverband
BEKANNTMACHUNG

Am Mittwoch, 28. Januar 2026, um 15 Uhr findet im Sitzungssaal
des Abwasserzweckverbandes Erdinger Moos,

Am lsarkanal 1, 85462 Eitting
eine öffentliche Verbandsausschusssitzung statt.

TAGESORDNUNG - Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 12.11.2025
3. Sonstiges, Anfragen, Anträge

Eitting, 13.01.2026
Abwasserzweckverband Erdinger Moos
Max Gotz, Verbandsvorsitzender

BEKANNTMACHUNG
Am Mittwoch, 28. Januar 2026, um 16 Uhr findet

im Sitzungssaal des Abwasserzweckverbandes Erdinger Moos,
Am lsarkanal 1, 85462 Eitting

eine öffentliche Verbandsversammlung des Abwasserzweckver-
bandes Erdinger Moos statt.

TAGESORDNUNG
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.12.2025
3. Sonstiges, Anfragen, Anträge

Eitting, 13.01.2026
Abwasserzweckverband Erdinger Moos
Max Gotz, Verbandsvorsitzender

Mittelschulverband
Bekanntmachungsvermerk

Die Haushaltssatzung des Mittelschulverbandes Wartenberg wurde

am 10.12.2025 im Amtsblatt Nr. 53 des Landratsamtes Erding öf-
fentlich bekannt gemacht.
Auf diese Bekanntmachung wird hingewiesen.

Wartenberg, 23.12.2025
gez. Christian Pröbst, Verbandsvorsitzender

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg D Dienstag, 27.1. 
Langenpreising 2 Dienstag, 27.1.
Zustorf mit Außenbereich (Rosenau/Semptablass)

Problemmüllsammlung

Langenpreising, Deutlmooser Str. Recyclinghof, am Dienstag, 27.1.,
von 11:00-11:45 Uhr
Berglern, Eittinger Str., (Recyclinghof) am Donnerstag, 29.1., von
13:15-14:15 Uhr

Gemeinde Berglern
Spendenaufruf
der First Responder Berglern

Wir helfen, bevor Hilfe kommt - aber heute brauchen wir Ihre Un-
terstuẗzung!
Wir, die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Berglern, ruc̈ken
aus, um in Notsituationen zu helfen und Leben zu retten - ehren-
amtlich, rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Bevor der Rettungs-
dienst eintrifft, leisten wir professionelle medizinische Erstver-
sorgung.
Diese Einsätze retten Leben - doch sie kosten auch Geld.
Ausrus̈tung, medizinisches Material, Schutzausrus̈tung und die Aus-
bildung unserer Helfer mus̈sen regelmäßig erneuert und finanziert
werden.
Obwohl die Feuerwehr zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde ge-
hört, ist der First Responder Dienst eine freiwillige und zusätzliche,
aber auch eine sehr wichtige Aufgabe. Mit Sicht auf diese Hinter-
grun̈de dur̈fen wir Sie um Ihren Beitrag bitten.
Ohne finanzielle Unterstuẗzung geht es nicht. Deshalb brauchen
wir Ihre Hilfe!
Mit Ihrer Spende unterstuẗzen Sie direkt:
• moderne medizinische Ausrus̈tung
• Schulungen und Fortbildungen unserer Einsatzkräfte
• Ersatz von Verbrauchsmaterial nach medizinischen Einsätzen
Jeder Beitrag zählt - ob groß oder klein.
Gemeinsam können wir sicherstellen, dass wir weiterhin schnell und
zuverlässig fur̈ die Menschen in Berglern und Umgebung da sein
können.
Unterstuẗzen Sie die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr
Berglern - fur̈ eine sichere Zukunft unserer Gemeinde.
Wir wun̈schen Ihnen und euch ein gesundes Jahr 2026.
Vielen Dank fur̈ Ihre Unterstuẗzung!
Unter den folgenden Kontodaten mit dem Verwendungszweck
"Spende First Responder" freuen wir uns ub̈er Ihren Beitrag zur Si-
cherheit in Berglern!
VR-Bank Erding eG: Gemeinde Berglern
DE07 7016 9605 0004 4111 61 GENODEF1ISE
Sparkasse Erding - Dorfen: Gemeinde Berglern
DE80 7005 1995 0760 1001 07 BYLADEM1ERD
(Spenden Quittungen: bis zu einem Wert von 300,00 € gilt Ihr Kon-
toauszug als Quittung, ab Beträgen von 300,00€ kann die Gemeinde

Nichtamtlicher Teil
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Quittungen ausstellen. Benötigen Sie eine Quittung, bitten wir Sie,
dies im Verwendungszweck mit anzugeben.)

Freiwillige Feuerwehr Berglern

Einladung zur Jahreshauptversammlung KULT e.V.

Der Kulturverein KULT e.V. Berglern lädt recht herzlich am Sonntag,
25.1.,um 18 Uhr zur Jahreshauptversammlung ins Café Foko in Berg-
lern ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Jahresbericht 2025
3. Bericht des Kassiers
4. Bildung Wahlausschuss mit Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahlen
6. Vorläufige Jahresplanung 2026
7. Wünsche und Anträge
Anschließend lassen wir uns beim Ratschen, in gemütlicher Runde,
eine Brotzeit schmeckeb.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

Die Vorstandschaft

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
So. 25.1.
10:00 EUCHARISTIEFEIER mit Vorstellung der Erstkommunionkinder

und Mütter
15:00 Pfarrverband: Sternsinger Danktreffen im Pfarrheim in War-

tenberg
Di. 27.1. Sel. Paul Josef Nardini, Priester u. hl. Angela Merici, Or-

densgründerin
18:00 Niederlern: EUCHARISTIEFEIER

Gemeinde Langenpreising
Suchen Sie Anschluß an einen örtlichen Verein?
Dringend Mitglieder für die Vorstandschaft gesucht.
Sonst droht die Auflösung.

Der Obst- u. Gartenbauverein bietet Ihnen ein interessantes Jahres-
programm mit vielen Aktivitäten.
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Aktive sowie passive Mitglieder sind jederzeit willkommen.
Der Jahresbeitrag beträgt nur € 10,--
Ein interessantes Jahresprogramm wird geboten.
Zum Beispiel:
- Basteln für die Tombola bei der Jahresversammlung oder Winter-

markt.
- Kränze, Gestecke für den Gartler-Kirta erstellen  
- Ferienprogramm für Kinder
- Ausflüge eine willkommene  Abwechslung 
- Oder die Mitarbeit in der Vorstandschaft wird dringend gesucht                               
Weitere Auskunft erteilt Ihnen die Vorstandschaft oder im Internet
OGV Langenpreising.
Anmeldeformulare können angefordert werden bei:

Rosa Daschinger, 1. Vorstand, Tel.: 08762-3298
Leitsch Berta, 2. Vorstand, Tel.: 08762-2688   

Schnupperkurs im Bogenschießen bei den Sportschützen Langen-
preising e. V.

Am Freitag, 6.2. bieten die Sportschützen Langenpreising wieder
einen Schnupperkurs im Bogenschießen an. Hier kann man den
Sport einfach einmal ausprobieren, indem man unter Aufsicht/An-
leitung eine kurze Sicherheitseinweisung bekommt und anschlie-
ßend auf kurze Distanz schießen kann. 
Es können maximal 8 Personen an dem Kurs teilnehmen. Der Kurs
kostet 15,00 € und ist bei Teilnahme vor Ort in bar (bitte passend)
zu bezahlen. 
Sportliche, vor allem aber enganliegende Kleidung und festes
Schuhwerk sind erforderlich. Die weitere Ausrüstung wird vom Ver-
ein gestellt.
Die Anmeldung erfolgt über ein Online-Formular auf der Homepage 
Sobald weitere Schnupperkurstermine feststehen, werden diese auf
unserer Website https://www.sportschuetzen-langenpreising.de/
veröffentlicht.

Vorausschau: Der nächste Grundkurs im Bogenschießen findet vom
13. bis 15.03.2026 statt. Der vorherige Besuch eines Schnupperkur-
ses ist hierfür Voraussetzung. 
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Valentinstag auf der Piste – Lass dich überraschen!“

Datum: Samstag, 14.02.2026
Abfahrt: 06:00 Uhr | Rückfahrt: 16:00 Uhr
Überrasche deine Liebsten (oder dich selbst) mit einem unvergess-
lichen Skitag in einem geheimen Traumskigebiet!
Genieße perfekt präparierte Pisten, atemberaubende Ausblicke und
jede Menge Spaß – ganz ohne Stress.
Was dich erwartet:
• Ein exklusives Überraschungs-Skigebiet
• Gemeinsame Zeit im Schnee
• Perfekte Gelegenheit für Paare, Freunde und Familien
Sichere dir jetzt deinen Platz – die Plätze sind begrenzt!

„Ski, Spaß & Party – Sei dabei am 28.02.2026!“

Ziel: Söll – Wilder Kaiser & legendäre Moonlight Bar
Abfahrt: 06:00 Uhr | Rückfahrt: ca. 19:30 Uhr
Erlebe einen unvergesslichen Tag auf den traumhaften Pisten des
Wilder Kaiser und feiere danach in der Moonlight Bar in Söll!
Perfektes Skivergnügen, coole Beats und beste Stimmung – das ist
Après-Ski, wie du es liebst!
Was dich erwartet:
• Skifahren im Top-Skigebiet Söll – Wilder Kaiser
• Après-Ski Party in der Moonlight Bar
• Gute Laune, Musik & Drinks bis zur Rückfahrt
Jetzt anmelden und deinen Platz sichern – die Teilnehmerzahl ist
begrenzt!
Infos & Anmeldung unter www.wsv-langenpreising.de

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 21.1. Hl. Agnes, Jungfrau u. Märtyrin u. hl. Meinrad, Mönch,

Märtyrer
18:00 Messfeier, Amt f. † Ehem., Vater u. Opa Martin Bauer v. Mo-

nika m. Kindern u. Enkelkindern u. f. † Vater u. Opa Hans v.
Herbert Kreitmeier u. Sandra m. Familie

Sa. 24.1. Hl. Franz v. Sales, Bischof, Ordensgründer, Kirchenlehrer
16:00 Vorabendmesse, Amt f. † Martin u. Maria Deutinger, zum 10.

Todestag f. † Ehem. u. Vater Karl Schnelzer v. Anneliese
Schnelzer m. Kindern u. f. † Elt., Schwiegerelt., Geschw. u.
Verw. v. Anneliese Schnelzer

17:00 Zustorf: Vorabendmesse, Amt f. † Elt. Maria u. Johann Bösl
v. Hans Bösl

So. 25.1.
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
Di. 27.1. Sel. Paul Josef Nardini, Priester u. hl. Angela Merici, Or-

densgründerin
19:00 Bibelgespräch „Die Seligpreisungen für uns heute” mit Herrn

Hintermaier
Mi. 28.1. Hl. Thomas von Aquin, Ordenspriester, Kirchenlehrer
18:00 Messfeier, Amt f. † Elt. Irmgard u. Josef Bergmeier v. d. Söh-

nen

Markt Wartenberg
Schießabend

Am Freitag, 23.1., um 18:30 Uhr findet das Jugend-
training statt und ab 19 Uhr Training für alle Alters-
klassen sowie das Königsschießen im Gasthaus

Bachmaier in Pesenlern.  
Jeder ist herzlich willkommen für ein geselliges Beisammensein im
Gasthaus. Außerdem würden wir uns sehr freuen, neue Gesichter
an unserem Schießstand begrüßen zu dürfen.
Die St. Ulrich Schützen Pesenlern freuen sich auf euch und eine rege
Teilnahme.

Kameradschaftsabend der Krieger- und Soldatenkameradschaft
Wartenberg

Am Donnerstag, 29.1. haben wir wieder unseren Kameradschafts-
abend um 18:00 Uhr im Vereinsstüberl in der Fichtenstraße 1.
Wir freuen uns sehr über eine zahlreiche Teilnahme.

Im Namen der Vorstandschaft
Thomas Jahns, Schriftführer

Erneuter Smartphone- und Tabletkurs für Senioren 

Wie bereits in den Jahren 2024 und 2025 bietet der Markt Warten-
berg in Zusammenarbeit mit der vhs Erding wieder einen
Smartphone- und Tabletkurs für Seniorinnen und Senioren im Rah-
men der Aktion „MuT – digitale Teilhabe für Seniorinnen und Se-
nioren“ an.
Der Kurs wird sehr gut angenommen, daher bieten wir mittlerweile
den 6. Kurs in Wartenberg an.
Die Kurse finden am 03., 10. und 24. Februar im Trauungssaal des
Rathauses Wartenberg statt, jeweils von 14 bis 17 Uhr.
Anmeldungen unter Tel. 08762/7309-120 (Herr Aigner)
oder per E-Mail an: info@wartenberg.de 

Einladung zur Informationsveranstaltung  

„Pflegegrad für Angehörige: Welche Möglichkeiten gibt es? Was
steht mir zu?“
Der Wartenberger Bürgermeister Christian Pröbst sowie der Senio-
renbeirat Wartenberg laden herzlich zur Informationsveranstaltung
„Pflegegrad für Angehörige“ ein.
Viele Familien bzw. Angehörige stehen vor der Frage, welche Un-
terstützung ihnen bei Pflegebedürftigkeit zusteht. Die Veranstaltung
informiert über Pflegegrade, Beantragung und Einstufung Pflege-
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grad, Pflegesachleistungen und Entlastungsmöglichkeiten für pfle-
gende Angehörige.
Als Referentin konnte Frau Krause vom Pflegedienst Spitex gewon-
nen werden.
Die Veranstaltung findet am 5.2., um 15 Uhr im Gasthof Reiter in
Wartenberg.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingela-
den.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Mi. 21.1. Hl. Agnes, Jungfrau u. Märtyrin und hl. Meinrad, Mönch,

Märtyrer
15:30 Klinik: Kath. Gottesdienst
Do. 22.1. Hl. Vinzenz, Diakon, Märtyrer u. hl. Vinzenz Pallotti, Priester
18:00 EUCHARISTIEFEIER
19:00 PGR-Sitzung im Pfarrsaal
Fr. 23.1. Sel. Heinrich Seuse, Ordenspriester, Mystiker
19:15 Auerbach: EUCHARISTIEFEIER
So. 25.1.
8:30 EUCHARISTIEFEIER
10:00 Kinderkirche im Pfarrsaal
Mo. 26.1. Hl. Timotheus u. hl. Titus, Bischöfe, Apostelschüler
15:30 Seniorenzentrum: Taizè-Gebet
Mi. 28.1. Hl. Thomas von Aquin, Ordenspriester, Kirchenlehrer
15:30 Klinik: Kath. Gottesdienst
Do. 29.1.
18:00 EUCHARISTIEFEIER

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 25.1. 
10:30 Auferstehungskirche, Gottesdienst zum Mitarbeiterdank,

Team
Mi. 28.1.
14:30 Christuskirche, Andacht für Senior*innen, Fritsch

bedeutet

Abendgardarobe
also Anzug / Kleid

egal in welcher Farb
e



schnell - sauber - preiswert
Baumfällung – Baumpflege – Wurzelstock
fräsen – Gartenpflege – Brennholzverkauf
unverbindliche, kostenlose Beratung
Tel. 0 8762–7292866, kontakt@ihrbaumprofi.de
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Gartengestaltung

- Mäharbeiten - Baumfällungen
- Baumzuschnitte - Grundstückspflege - Wurzelstockfräsen

Tel. 08762/500 960 0 · Mobil 0151/107 598 99

Unverbindliche Beratung bei Ihnen vor Ort !!!
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Installation & Heizungsbau

Wir beraten Sie gerne!Wir beraten Sie gerne!

GNADLER
FRANZ

G
F

· Gas         · Wasser 
· Heizung  · Solar

Meisterbetrieb

Am Spatzenberg 6 

85456 Wartenberg

Tel. 08762 /721853

Fax 08762 /721854

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Sa. 24.1./So. 25.1., versieht 

Dr. Peter Schiller, Einberg 15, Buch am Erlbach, Tel. 08709-95550
Dr. Helmut Fahrnholz, Gute Änger 1, Freising, Tel. 08161-85777

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:30 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      23.1.  Apotheke im BEZ OHG, St. Florian Weg 1, Berglern
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Sa.     24.1.  Michaeli-Apotheke OHG, Münchener Str. 31, Moosburg
                      Marien-Apotheke, Moosinning, Ismaninger Str. 14
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
So.     25.1.  Sempt-Apotheke, Erding, Gestütring 19
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Mo.  26.1.  Nikolai-Apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Di.       27.1.  Fuchs-Apotheke, Erding, Zugspitzstr. 57
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Mi.      28.1.   Stadt-Apotheke, Erding, Lange Zeile 4
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Do.      29.1.   Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Apotheken-Notdienst 0800 0022833

Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen
unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

Telefonseelsorge bei psychischen Notsituationen: 
0800 111 0 111    · 0800 111 0 222   · 116 123
Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen: 116 016

Mitarbeiter(in) auf Minijob-Basis für regelmäßige
Reinigungarbeiten in unserem Firmengebäude in

Wartenberg für Sofort gesucht.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei:

Sie begeistern uns durch ein überzeugendes,

kenntnisreiches, entschlossenes und bestimmtes

Auftreten und bringen sich mit Ausdrucksstärke,

Mut, Ehrgeiz und Durchsetzungskraft ein. Mit Ihrer

vielseitigen und kraftvollen Persönlichkeit

unterstützen Sie in Vollzeit unseren Hausberater.   

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit

attraktiven Rahmenbedingungen in einem

motivierten Team und freuen uns auf Ihre

Bewerbung an info@leitsch.ha
us. 

Wir suchen dich!

Vertriebsassistenz (m/w/d)

Jetzt bewerbenLeitsch HausStraßäcker 985465 LangenpreisingTel. 08762 426 33-0
 info@leitsch.hauswww.leitsch.haus

HOLZ.
HAUS.
HEIMAT.


